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mit Angabe enne Auskunftsbureau des Marianiſchen Mädchenſchutz
vereins.

In größeren Städten mit fluktuierender Bevölkerung iſt eln

ſolcher Kalender namentlich für die 3 Pfarrangehörigen
enn ſehr dankenswertes ittel um ſich über die dem
Wohnort beſtehenden kirchlichen Einrichtungen und Lebensäußerungen
zu brientieren ber auch für die Seßhaften erfüllt derſelbe die Auf
gabe die Pfarrkinder 3 jeder Zeit auf die Gelegenheiten zur eil⸗
nahme an dem religiöſen eben aufmerkſam 3u machen und die
Pflicht hierzu 3u nahnen Vorausſetzung für die Einführung ene
ſolchen Pfarrkirchenkalenders iſt allerdings die daß der Pfarre
das kirchliche (ben organiſier iſt ſo daß die Gläubigen ſich auf
thren Kalender verlaſſen önnen Auf proteſtanti cher elte hat man

hieſiger Stadt und wohl auch anderswo die Einrichtung getroffen,
daß jedem zuziehenden Mitgliede der Gemeinde mit Mnem Willkomm—
gruß Enn Verzeichnis der beſtehenden gottesdienſtlichen Veranſtaltungen
Bibelſtunden Inſtitute Vereine dgl durch die Poſt zugeſchickt wird

gemiſ

en egenden könnte auch dieſes erfahren von den
Katholiken nachgeahmt werden ꝗ Stadtbezirken mit kleineren Pfar

wo en Kalender für jede einzelne vielleicht einen genügenden
Abſatz finden und 5 koſt pielig ſein würde könnte 10 für die

enn Qlender hergeſtellt werden Was der Schematismus für
die 6zeſe ware dann der Kalender für die einzelnen Bezirke

Die aus dem Druck erwachſenden Koſten ſind nicht bedeutend
Der auf 9  E Papier auber gedruckte mi Titelblatt Lithographie
hergeſtellte Qlender für die St Stephanspfarre M Krefeld koſtet
2 und wir noch Enmen kleinen Ueberſchuß für die Kirchenkaſſe
ab ꝗ Pfarreien mit noch größerer Seelenzahl (genannte Pfarrei
hat —000 Seelen) Eeln noch niedrigerer rel u ermöglichen
Eventuell könnten die Koſten aus der Kirchenkaf beſtritten und die
Kalender gratis die einzelnen Familien Ertel werden Jedenfalls

eS zu begrüßen das eiſpiel mi dem einzelne rheiniſche
Städte vorangegangen ſind, hier und dort achahmer ande Es
rüge gewiß nicht zur Hebung des kirchlichen Lebens bei und
würde die kleine Mühe eichlich entlohnen.

Bonn Dr. R
VII Von welchem Momente an das

Faſten⸗ und Abſtinenzgebot?) Die ſeit Einigen Jahren auch IM
eut chen Reich eingeführte Zeitrechnung der ſogenannten ülttel.

äiſ chen Ze 1 differiert bekanntlich Iut weſtlichen eutſch
land von der mittleren rtszeit ganz bedeutend indem erſtere z
für Köln 32 für 0  en gar 35 Minuten etztere vorgeht

den Monaten Aanner und Februar welchen auch die ſogenannte
mittlere rtszeit die wahre Sonnenzeit noch faſt ene Viertel
ſtunde vorgeht iſt die Differenz en der offiziellen Zeitrechnung
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und der wahren Sonnenzeit an manchen rten faſt eine Stunde.
Nun liegen bekanntlich mehrere kirchliche Entſcheide vor, daß man
ſich In en jenen Beziehungen, in welchen kirchliche Geſetze irgend⸗
we Rückſichtnahme auf die Zeit vorſchreiben, alſo hinſicht⸗
lich der Rezitation des Brevieres, des eginnes der eiligen Meſſe

＋½ nach der offiziell eingeführten Zeitrechnung richten darf, mag
dies nun Zonenzeit oder mittlere rtszeit ſein, daß man ſich aber
N 1 and richten muß, ondern jeder auch die wahre Sonnen—
zeit berückſichtigen kann. Es iſt auch keineswegs vorgeſchrieben, daß,
enn man einmal die eine Zeitrechnung hat gelten laſſen, ſich
nun immer nach erſelben richten müſſe, wie etwa amals, als die
ſogenannten Votivoffizien eingeführt wurden, wO bekanntlich die zur
Rezitation des Offiziums verbundenen Ite und Stifte ſich Una
VICE PTO Semper entſcheiden mußten. In unſerem Falle kann man,
wenigſtens wo ES ſich um verſchiedene Objekte handelt, einmal die
eine, eln andermal die andere Zeitrechnung gelten laſſen. er iſt
eS B., daß man DV des Nachmittags die Zeit Antizipieren
nach der mitteleuropäiſchen Zeit bemeſſen darf, während man für
die olgende Mitternacht des Gebotes der Nüchternhei die
wahre Zeit kann gelten laſſen

Anders geſtaltet ſich jedo wenigſtens auf den erſten Anblick
die rage Iun folgendem Fall Es iſt nach mitteleuropäiſcher Zeit
Mitternacht von Freitag auf Samstag ereits einige Minuten vor
über, ſo daß alſo bei Zugrundelegung dieſer genannten Zeitrechnung
das Abſtinenzgebot, welches Freitag beſtanden, nicht mehr ver
1  7 da 10 unter dieſer Vorausſetzung der amstag hon
begonnen. Aſtutus macht ſich die Sache zu Nutz und verzehr mit
großem Apperit eine Bratwurſt QAbet hat e- jedo vor, aRanl fol
genden orgen zu heiligen Kommunion zu gehen Er Ut dies auch
ohne Skrupel, indem 1 denkt, als ich die Bratwurſt verzehrte, war
nach der wahren Zeit noch nicht Mitternacht, alſo bin ich noch
jejunus; ich habe aber auch das Abſtinenzgebot nicht übertreten,
denn als ich dieſe Fleiſchſpeiſe zu mir nahm, war nach einer Zeit
rechnung, der man ſich kirchlicher Entſcheidung zufolge bedienen darf,
der Freitag ereits vorüber. 10 a0 CasuIIXN!

Sehr viele Geiſtliche, auch onſt gar nicht ſtreng geſinnte, denen
der Fall vorgelegt wurde, entſchieden, daß dieſe Handlungsweiſe
objektiv unerlaubt ſei Das hauptſächliche rgumen für dieſe
Meinung té darin, daß agte, es handle ſich hier
die Anwendung zweier probabeler Meinungen, die einander entgegen—
geſetzt ſeien und da dürfte man Sub 60dem respectu nicht beiden
Meinungen zugleich folgen Der vorgelegte rundſatz hat er ſeine
Richtigkeit und ſeine Anwendung hier ſchein auch ganz plauſibel.
Inde läßt ſich dieſer Kaſus mn einer anderen Form vorlegen, in
der ſich zeigt, daß * ſich hier akti nicht Uum zwei probabele,
einander gegenüber ehende Meinungen handelt; * wäre irrig zu



ſagen, * iſt robabel, daß jetzt Mitternacht iſt, weil nach mittel
europäiſcher Zeit dieſer Zeitpunkt eingetreten oder 3u ſagen, * iſt
probabel, daß noch nicht Mitternacht iſt, eil die Ortszeit dieſelbe
noch nicht aufwei Es iſt er daß nach mitteleuropäiſcher Zeit
Mitternacht iſt und eS iſt ebenſo er daß nach Ortszeit noch nicht
Mitternacht iſt und die Kirche geſtattet, beide Zeitrechnungen gelten
zu laſſen Folgendes diene zur Aufklärung.

12 Uhr Min kommt In Köln von Frank
furt her ein Geiſtlicher 0  V nach etwa viertelſtündigem Aufenthalt
nach Holland mit einem Nachtſchnellzug weiter zu fahren Den
Aufentha benützt e zur innahme eines nach anſtrengender ahr
wohlberechtigten Imbiſſes. Auch nach Ortszeit iſt Mitternacht ereits
vorüber, als er dieſes tut, ˙⁰ daß E ETL in Köln verblieben wäre,
für den folgenden Morgen auf das Zelebrieren hätte verzichten müſſen.
ein, da Al ſich ant folgenden orgen auf holländiſchem Gebiet befindet,

nach weſteuropäiſcher Zeit gerechne wird, die die mittel
europäiſche eine Stunde achgeht, ſo kommt EL dem Schluſſe,
daß * zelebrieren ürfe, da als 00 das Mal zu ſich
nahm, nach der an dem Orte, wo 2 ſich jetzt efinde und eL

auch zelebrieren will, geltenden offiziellen Zeitrechnung noch eine
Viertelſtunde bis Mitternacht var Wir glauben, daß der u
vollſtändig berechtigt iſt Wir halten dieſen u ſelbſt dann für
berechtigt, enn der holländiſche Ort, wo ſich der betreffende rieſter
des Morgens efindet, der Ortszeit nach ereits Mitternacht gehabt
hätte, als der Geiſtliche Iun Köln die Erquickung zu ſich nahm
In dem öſtlichen Holland trif nämlich der umgekehrte Fall zu, wie
IMm weſtlichen Deutſchland, daß nämlich die offizielle weſteuropäiſche
Zeit die rtszeit nachgeht.

Daß der Iun Rede ſtehende U berechtigt iſt, glauben ir
durch olgende Erwägung über jeden Zweifel ſtellen zu önnen.
Wenn der betreffende Herr zur elben Stunde, da EL in Oln Speiſe

ſich nahm, auf holländiſchem Gebiete Speiſe 3 ſich 9e  8
ätte, dürfte Er zweifelsohne NI folgenden orgen zelebrieren, denn

war amals ſpäteſtens 1 Uhr 45 Min. und nach dieſer
offiziellen Zeitrechnung darf man ſich hinſichtlich des Gebotes der
Nüt  ernhei richten. Daß ſich Unſer Reiſender damals, als EL Speiſe
genoß, an einem rte befand, wo Mitternacht ſchon vorüber war,
iſt irrelevant, denn dort, wo E zelebriert, war nach giltiger
Zeitrechnung noch nicht Mitternacht. Die gegenteilige Meinung
müſſen wir als eine ſtrenge bezeichnen, die eine Anforderung

deren Berechtigung ſich nicht nachweiſen läßt
Nun lauben wir aber, daß von dem zweiten Kaſus

auf den erſten ſchließen kann. Der weite Fall L unächſt das
oben ſchon Angedeutete klar, daß eS ſich hier keineswegs Uunt die
rage zweier probabeler, einander entgegengeſetzter Meinungen handelt,
ſondern II die von der Kirche uns ſicher zugeſtandene rele Wahl
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verſchiedenartiger Zeitrechnung. Wenn der Prieſter, von welchem In
dem an zweiter angegebenen Fall die (oe war, in der Nacht
von Freitag auf Samstag durch Köln kam, durfte EL gewißdort Flei

peiſe genießen und hätte rotzdem anderen age
Holland zelebrieren können. Warum? Weil zwei verſchiedene, aber
beide kirchlich geltende Zeitrechnungen ihn dazu befähigten, wobei
reilich der In dieſem Falle unterdeſſen vorgekommene Wechſel In
den äußeren Verhältniſſen dieſe doppelte Zeitberechnung Iun jeder
Hinſicht erklärlich macht Was aber Utu in dem erſten Falle
tat, war auch ni anderes, als daß ?e& zwei irchlich gültige Zeit⸗—berechnungen Zur Anwendung bra te und wenn auch hier kein
Wechſel In den äußeren Verhältniſſen ſtattfand, der die verſchiedeneZeitrechnung erklärlich macht, ſo eſtehen aber aktiſch Qan dem Orte,

Aſtutus ſich efindet, beide Zeitrechnungen 3 Recht Obwohl
nun die Handlungsweiſe unſeres Schlaubergers, daß ETL nur unlt
ſeiner Eßgier nachzugeben ohne äußere, ſeine Handlungsweiſe In
milderem Lichte darſtellende Verhältniſſe von dem Rechte, elde
Zeitrechnungen gelten laſſen, Gebrauch macht, mindeſtens Pias
AulES Offensiva iſt, ſo kann ihn aber doch, nicht neue
oſitive Beſtimmungen eine derartige Doppelzeitrechnung verbieten,
nicht einer chweren Sünde für chuldig erklären. iel milder wäre
überdies der Fall beurteilen, enn einer zwarv ſo In der Nacht
von Freitag auf amstag nach Mitternacht M.⸗E Flei gegeſſen,aber eine 3u machende Kommunion nicht gedacht hätte Faktiſchi ſt C8 ſchließlich dasſelbe!

egen das Geſagte önnte man vielleicht den Wortlaut der
Entſcheidung der Pönitentiarie über dieſe rage vom Aun! 73
und 23 Uli 189 einwenden, der alſo autet Cuique autem
licitum G61 AIN IN jejunio naturali servando., ID II divino
Officio recéitando Seꝗui VCI tempus III quod nüdieat hOrolo—
gium SOlare. VCI tempus medium Vel tempus legale, quod signant
horologia publica. Aber das iſt 10 gerade die rage, ob dieſes Vel
immer exkluſiv 6 nehmen iſt, oder vielmehr * ſcheint uns, ſo langekeine gegenteilige Entſcheidung vorliegt, unzweifelhaft, daß * nichtſo exkluſiv 3u nehmen ſei, daß agen müßte: Wenn ich einmal
eine Zeitrechnung aIn einer Sache 111 AVOTemn gebrau gabe, iſt es
eine unde in einem anderen Falle die andere Zeitrechnung auchIN AVOTem gebrauchen. 1es iſt b¹ jetzt nicht verboten und eS
dürfte wohl 3 weit gegangen ſein, aus dem zitierten Drtlau
dieſes Verbot zu folgern, während umgekehrt viele Fälle recht gutdenkbar in in denen er eine mehrfache Entſcheidung IN AVOTem
zuläſſig iſt In wei der oben angegebenen ällen, daß einer
des Nachmittags beim Antizipieren ſich nach der eigenen, ihm günſtigenZeitrechnung richtet und dann zur Beſtimmung der Mitternachts⸗ſtunde die entgegengeſetzte günſtige Zeitrechnung gelten läßt, oder
daß einer der auf dem Gebiete der M.⸗E nach Mitternacht Speiſe
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3u ſich genommen, NN folgenden Morgen auf dem Gebiete von
M.⸗E doch noch zelebrieren kann darin kann doch ganz
gewiß ni Anſtößiges nden und ſchein (S uns 3u eit egangen,
aus dem zitierten Wortlaut des Pönitentiarie-Entſcheides das als
unerlaubt 3u folgern Wenn aber das nicht unerlaubt iſt, dann
leiben wir dabei, daß auch unſer utus, deſſen Handlungsweiſe
10 freilich ſehr anſtößig ſcheint nicht unbedingt einer chweren Sünde
beſchuldigt werden darf, denn b& tat, Vie ſchon emerkt, auch nichts
anderes, als eine doppelte Zeitrechnung 1N AVOTem anwenden und
eS ſchein uns mit dem angegebenen Id nicht der Beweis erbracht,
daß dies In allen Fällen unſtattha QOre

Vielleicht läßt ſich unſere zuletzt aufgeſtellte Behauptung noch
dadurch beſſer illuſtrieren, daß wir einmal annehmen, der, welcher
ſo gehandelt, daß CTL Uunter Zugrundelegung der M.⸗E n der
Nacht von Freitag auf Samstag Fleiſ aß ſei zum Breviergebet
verpflichtet. Nachdem er, eil nach ſeiner IN favorem befolgten Zeit
rechnung ereits Mitternacht vorüber war, Flei genoſſen, ihm
ein, daß eLr Veſper und Komplet zu beten vergeſſen habe Wird man
nun ſagen, weil EL einmal die Zeitrechnung habe gelten laſſen, nach
der Mitternacht ſchon vorüber ſei, könne Er jetzt vorausgeſetzt,
daß nach wirklicher Zeit Mitternacht noch nicht iſt das erſäumte
ant Breviergebet nicht mehr gut machen? Wird ES nicht vielmehr
vielleicht manche geben, die behaupten, ETL ſei noch 8Sub gravi ver.
Pflichtet, das Verſäumte nachzuholen? der wendet man ein, die
Pflicht 3u eten, das ſei nicht IU favorem, dann nehmen wir 0
CETL habe das Brevier nicht vergeſſen, ondern freiwillig ausgelaſſen,
ETL aber ſeinen Fehler gut machen Das Are gewiß In favorem!
Könnte EL eS nicht mehr, o die Bratwurſt gegeſſen hat?

So glauben wir, daß ſich Aus dem Geſagten kein Einwand
obige Löſung rheben läßt
Mainz B51 raxmarer
III Das heilige Kranlenö Zur Aufbewahrung eines

jeden der drei eiligen ele (Oleum infirmorum
Chrisma UI Catechumenorum) und zum Gebrauche
bei deren Verwendung ſollen in jeder Pfarrkirche drei beſondere Ge
fäße vorhanden und mit Buchſtaben bezeichnet ſein, Um jede
Verwechslung zu vermeiden und die Anwendung der richtigen Materie
bei den einzelnen Salbungen zu ſichern Für das heilige Krankenöl
genügen die Initialen Bei gleicher Größe und Form der Ge
fäße iſt empfehlenswert, die Buchſtaben ſowohl dem Gefäße als auch
dem Deckel eingravieren 3u laſſen. Nach den rituellen Vorſchriften
ſollen dieſe Gefäße von Silber oder wenigſtens von reinem unn
ſein, lumer reinlich gehalten und In einem paſſenden ehälter von
Metall oder Holz (mit einem Vorhängſ

oſſe) gut verwahrt werden.
5  O  m Mittelalter kannte man dafür eigene, ſinnig geſchmückte ehälter


